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7. beschließt außerdem, für das Jahr 2007 den Betrag
von 71.124.250 Dollar brutto (65.656.200 Dollar netto), ein-
schließlich des Betrags von 3.684.650 Dollar brutto
(3.933.700 Dollar netto), der der Beitragserhöhung entspricht,
nach dem Beitragsschlüssel für den ordentlichen Haushalt der
Vereinten Nationen für das Jahr 2007 unter den Mitgliedstaa-
ten zu veranlagen; 

8. beschließt ferner, für das Jahr 2007 den Betrag von
71.124.250 Dollar brutto (65.656.200 Dollar netto), ein-
schließlich des Betrags von 3.684.650 Dollar brutto
(3.933.700 Dollar netto), der der Beitragserhöhung entspricht,

nach den Beitragssätzen für die Friedenssicherungseinsätze
für das Jahr 2007 unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen; 

9. beschließt, dass im Einklang mit ihrer Resolu-
tion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben
der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds in Höhe
von 10.936.100 Dollar, einschließlich des Betrags von
498.100 Dollar, der den für den Internationalen Strafgerichts-
hof für Ruanda für den Zweijahreszeitraum 2006-2007 gebil-
ligten geschätzten Mindereinnahmen aus der Personalabgabe
entspricht, auf die Veranlagung der Mitgliedstaaten nach den
Ziffern 7 und 8 anzurechnen ist.

RESOLUTION 61/242

Verabschiedet auf der 84. Plenarsitzung am 22. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/656, Ziff. 6).

61/242. Finanzierung des Internationalen Strafgerichts-
hofs zur Verfolgung der Verantwortlichen für die
seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugo-
slawien begangenen schweren Verstöße gegen das
humanitäre Völkerrecht

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs, näm-
lich des ersten Berichts über den Vollzug des Zweijahreshaus-
halts 2006-2007 des Internationalen Strafgerichtshofs zur Ver-
folgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsge-
biet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Ver-

stöße gegen das humanitäre Völkerrecht73 und des Berichts
über die finanziellen und sonstigen Auswirkungen der Einfüh-
rung eines Zusatzgehalts zur Bindung von Personal am Inter-
nationalen Strafgerichtshof für Ruanda und am Internationa-
len Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien74,

sowie nach Behandlung des Berichts des Rates der Rech-
nungsprüfer über den Internationalen Strafgerichtshof für das
ehemalige Jugoslawien und der darin enthaltenen Empfehlun-
gen75, 

Anlage
Finanzierung des Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Personen, die 
für Völkermord und andere schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im 
Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 
verantwortlich sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, die für während desselben 
Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangenen Völkermord und andere 
derartige Verstöße verantwortlich sind, für den Zweijahreszeitraum 2006-2007

Brutto Netto

(in US-Dollar)

Ursprüngliche Mittelbewilligung für den Zweijahreszeitraum 
2006-2007 (siehe Resolution 60/241) 269.758.400 246.890.000

zuzüglich: vorgeschlagene Änderungen für den Zweijahreszeitraum
2006-2007 (siehe A/61/586) 7.369.300 7.867.400

Vorgeschlagene revidierte Mittelbewilligung für den Zwei-
jahreszeitraum 2006-2007 277.127.700 254.757.400

Veranlagung für 2006 134.879.200 123.445.000

Für 2007 zu veranlagender Restbetrag 142.248.500 131.312.400

davon:

nach dem Beitragsschlüssel für den ordentlichen Haushalt der
Vereinten Nationen für 2007 veranlagte Beiträge der Mitgliedstaaten 71.124.250 65.656.200

nach den Beitragssätzen für die Friedenssicherungseinsätze der
Vereinten Nationen für 2007 veranlagte Beiträge der Mitgliedstaaten 71.124.250 65.656.200

73 A/61/585.
74 A/61/522.
75 Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supple-
ment No. 5L und Korrigendum (A/61/5/Add.12 und Corr.1), Kap. II.
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ferner nach Behandlung der entsprechenden Berichte des
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfra-
gen76, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/235 vom 14. Sep-
tember 1993 über die Finanzierung des Internationalen Straf-
gerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien und ihre späteren
Resolutionen zu dieser Frage, zuletzt die Resolutionen 60/242
und 60/243 vom 23. Dezember 2005, 

1. nimmt Kenntnis von dem ersten Bericht des General-
sekretärs über den Vollzug des Zweijahreshaushalts 2006-
2007 des Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der
Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehe-
maligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen
das humanitäre Völkerrecht73 sowie von seinem Bericht über
die finanziellen und sonstigen Auswirkungen der Einführung
eines Zusatzgehalts zur Bindung von Personal am Internatio-
nalen Strafgerichtshof für Ruanda und am Internationalen
Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien74;

2. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen in den Berichten des Beratenden Ausschusses für Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen76 an; 

3. betont, wie wichtig es ist, die Empfehlungen des Ra-
tes der Rechnungsprüfer umzusetzen, und ersucht den Gene-
ralsekretär, im Rahmen des Entwurfs des Haushaltsplans für
den Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugo-
slawien für den Zweijahreszeitraum 2008-2009 über den Stand
der Umsetzung der Empfehlungen des Rates Bericht zu erstat-
ten; 

4. betont außerdem, wie wichtig es ist, ihr die Berichte
über den Vollzug des Haushalts des Internationalen Strafge-

richtshofs für das ehemalige Jugoslawien und die entsprechen-
den Berichte des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs-
und Haushaltsfragen rechtzeitig vorzulegen, damit sie sie an-
gemessen prüfen kann;

5. beschließt für den Zweijahreszeitraum 2006-2007 ei-
ne revidierte Mittelbewilligung zu Gunsten des Sonderkontos
für den Internationalen Strafgerichtshof zur Verfolgung der
Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehe-
maligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen
das humanitäre Völkerrecht in Höhe von insgesamt
326.573.900 US-Dollar brutto (297.146.300 Dollar netto);

6. beschließt außerdem, für das Jahr 2007 den Betrag
von 86.940.250 Dollar brutto (78.995.675 Dollar netto), ein-
schließlich des Betrags von 10.718.300 Dollar brutto
(9.418.200 Dollar netto), der der Beitragserhöhung entspricht,
nach dem Beitragsschlüssel für den ordentlichen Haushalt der
Vereinten Nationen für das Jahr 2007 unter den Mitgliedstaa-
ten zu veranlagen;

7. beschließt ferner, für das Jahr 2007 den Betrag von
86.940.250 Dollar brutto (78.995.675 Dollar netto), ein-
schließlich des Betrags von 10.718.300 Dollar brutto
(9.418.200 Dollar netto), der der Beitragserhöhung entspricht,
nach den Beitragssätzen für die Friedenssicherungseinsätze
für das Jahr 2007 unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

8. beschließt, dass im Einklang mit ihrer Resolution
973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben der
Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds in Höhe von
15.889.150 Dollar, einschließlich des Betrags von
2.600.200 Dollar, der den für den Internationalen Strafge-
richtshof für das ehemalige Jugoslawien für den Zweijahres-
zeitraum 2006-2007 gebilligten geschätzten Mehreinnahmen
aus der Personalabgabe entspricht, auf die Veranlagung der
Mitgliedstaaten nach den Ziffern 6 und 7 anzurechnen ist.

76 Siehe A/61/591 und A/61/633.
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RESOLUTION 61/243

Verabschiedet auf der 84. Plenarsitzung am 22. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/665, Ziff. 6).

61/243. Beitragsschlüssel für die Aufteilung der Ausga-
benlast der Friedenssicherungseinsätze der Ver-
einten Nationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/235 und 55/236
vom 23. Dezember 2000 und 58/256 vom 23. Dezember 2003,

sowie unter Hinweis darauf, dass sie den Generalsekretär
in Ziffer 15 ihrer Resolution 55/235 ersuchte, die Zusammen-
setzung der in der Resolution beschriebenen Kategorien für die
Festlegung der Beiträge der Mitgliedstaaten für Friedenssiche-
rungseinsätze alle drei Jahre gleichzeitig mit der Überprüfung
des Beitragsschlüssels für den ordentlichen Haushalt im Ein-
klang mit den in der Resolution festgelegten Kriterien zu ak-
tualisieren und der Generalversammlung darüber Bericht zu
erstatten,

ferner unter Hinweis darauf, dass sie den Generalsekretär
in Ziffer 3 ihrer Resolution 58/256 ersuchte, ihr auf ihrer ein-
undsechzigsten Tagung über die Aktualisierung der Zusam-
mensetzung der Beitragskategorien für Friedenssicherungs-
einsätze für den Zeitraum 2007 bis 2009 im Einklang mit den
Bestimmungen der Resolution 55/235 Bericht zu erstatten,

unter Hinweis auf ihren in Ziffer 16 der Resolution 55/235
enthaltenen Beschluss, die Einteilung der Beitragskategorien
für Friedenssicherungseinsätze nach neun Jahren zu überprü-
fen,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die Durchführung der Resolutionen 55/235 und 55/23677,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs77;

2. billigt die aktualisierte Zusammensetzung der Kate-
gorien, nach denen der Beitragsschlüssel für den ordentlichen
Haushalt anzupassen ist, um die Beitragssätze der Mitglied-
staaten für Friedenssicherungseinsätze für den Zeitraum 2007
bis 2009 festzulegen78;

3. beschließt, sowohl Montenegro als auch Serbien für
das Jahr 2006 in die Kategorie I einzustufen;

4. beschließt außerdem, die Einteilung der Beitragska-
tegorien für Friedenssicherungseinsätze auf ihrer vierundsech-
zigsten Tagung zu überprüfen;

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über die Aktualisie-
rung der Zusammensetzung der Beitragskategorien für Frie-

Anlage
Finanzierung des Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Verantwortli-
chen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schwe-
ren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht für den Zweijahreszeitraum 2006-2007

Brutto Netto

(in US-Dollar)

Ursprüngliche Mittelbewilligung für den Zweijahreszeitraum 
2006-2007 (siehe Resolution 60/243) 305.137.300 278.559.400

zuzüglich: vorgeschlagene Änderungen für den Zweijahreszeitraum
2006-2007 (siehe A/61/585) 21.436.600 18.836.400

abzüglich: geschätzte Einnahmen für den Zweijahreszeitraum 
2006-2007 (249.500) (249.500)

Vorgeschlagene revidierte Mittelbewilligung für den Zwei-
jahreszeitraum 2006-2007 326.324.400 297.146.300

Veranlagung für 2006 (152.443.900) (139.154.950)

Für 2007 zu veranlagender Restbetrag 173.880.500 157.991.350

davon: 

nach dem Beitragsschlüssel für den ordentlichen Haushalt der
Vereinten Nationen für 2007 veranlagte Beiträge der Mitgliedstaaten 86.940.250 78.995.675

nach den Beitragssätzen für die Friedenssicherungseinsätze der
Vereinten Nationen für 2007 veranlagte Beiträge der Mitgliedstaaten 86.940.250 78.995.675

77 A/61/139 und Corr.1.
78 Ebd., Anhang II. 




